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THÜRINGER LANDTAG

4. Wahlperiode 29.07.2005

K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Kuschel (PDS)

und

A n t w o r t

des Thüringer Innenministeriums

Stand der Umsetzung der Handlungsempfehlungen des Thüringer Innenministeriums
durch die kommunalen Aufgabenträger der Wasserver- und Abwasserentsorgung

Die Kleine Anfrage 404 vom 20. Juni 2005 hat folgenden Wortlaut:

Bei den kommunalen Aufgabenträgern der Wasserver- und Abwasserentsorgung fanden 2001/2002 Tiefen-
prüfungen durch das Thüringer Innenministerium statt. Der Abschlussbericht wurde im März 2003 durch
den Thüringer Innenminister veröffentlicht.
Im Ergebnis der Tiefenprüfungen wurden den Aufgabenträgern der Wasserver- und Abwasserentsorgung
Handlungsempfehlungen erteilt. Die Umsetzung dieser Handlungsempfehlungen soll in diesem Jahr abge-
schlossen werden. Dabei sind auch die Neuregelungen im Thüringer Kommunalabgabengesetz, die seit 1. Ja-
nuar 2005 bestehen, zu beachten.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie vielen kommunalen Aufgabenträgern der Wasserver- und Abwasserentsorgung wurden im Ergebnis
der Tiefenprüfungen Handlungsempfehlungen erteilt?

2. Aus welchen Gründen wurden welchen kommunalen Aufgabenträgern der Wasserver- und Abwasser-
entsorgung keine Handlungsempfehlungen gegeben (bitte Einzelaufstellung)?

3. Welche kommunalen Aufgabenträger der Wasserver- und Abwasserentsorgung haben bis zum 15. Juni
2005 die erteilten Handlungsempfehlungen vollständig umgesetzt (bitte Einzelaufstellung)?

4. Wie und durch wen erfolgt die Überprüfung der Umsetzung der Handlungsempfehlungen?

5. Welche Auswirkungen haben die Neuregelungen im Thüringer Kommunalabgabengesetz auf die erteil-
ten Handlungsempfehlungen?

Das Thüringer Innenministerium hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom
25. Juli 2005 wie folgt beantwortet:

Zu 1. und 2.:
Insgesamt wurden - gemäß dem Abschlussbericht des Thüringer Innenministeriums zur Überprüfung der
Aufgabenträger der Wasserver- und Abwasserentsorgung in Thüringen vom 25. März 2003 - an insgesamt
180 Aufgabenträger abschließende Handlungsempfehlungen übersandt. Die Übersicht ist als Anlage 1 bei-
gefügt.
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Keine Handlungsempfehlungen erhielten Aufgabenträger, die zum jeweiligen Prüftermin die Aufgabe,
beispielsweise aufgrund von zwischenzeitlich erfolgten Fusionen, nicht mehr wahrgenommen haben oder
die erst nach diesem Zeitpunkt eigenständig geworden sind.

Zu 3.:
Von den zum 15. Juni 2005 bestehenden Aufgabenträgern der Wasserver- und Abwasserentsorgung haben
die aus der Anlage 2 ersichtlichen Aufgabenträger die Handlungsempfehlungen zu diesem Zeitpunkt voll-
ständig umgesetzt. Bei einer Vielzahl weiterer Aufgabenträger ist der Abschluss nur noch vom Nachweis
einzelner Punkte abhängig.

Ein Grund für die verzögerte Umsetzung der Handlungsempfehlungen seit Mai 2004 war die Einschätzung
der Aufgabenträger, dass ein Teil der Handlungsempfehlungen wegen der zu erwartenden Novellierung des
Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) nicht mehr in der vorgegebenen Weise umzusetzen ist.

Zu 4.:
Die Aufgabenträger der Wasserver- und Abwasserentsorgung haben in Abstimmung mit der örtlich zustän-
digen Rechtsaufsichtsbehörde einen Zeitplan zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen erarbeitet. Die-
ser wurde dem Thüringer Landesverwaltungsamt vorgelegt. Über die Umsetzung der Handlungsempfeh-
lungen wird diesem gegenüber regelmäßig berichtet.

Zu 5.:
Die Auswirkungen im Einzelnen sind anhand der jeweiligen Handlungsempfehlungen für jeden Aufgaben-
träger zu prüfen. So entfallen beispielsweise durch die Abschaffung der Wasserbeiträge für die Aufgaben-
träger die Handlungsempfehlungen, die sich auf den Beitragsteil der Gebühren- und Beitragssatzung zur
Wasserbenutzungssatzung bzw. die Beitragskalkulation beziehen.

In Vertretung

Baldus
Staatssekretär

Anlagen


















